
Punkt 5 der TO 
 
Bauleitplanverfahren Nr. 09-18 "Pflegeeinrichtung Wiesenau", Pech sowie 2. 
Änderung des Flächennutzungsplans 
 
hier:  a) Beratung der Stellungnahmen anlässlich der Offenlage 
         b) Beratung Planentwurf 
         c) Beschluss zur erneuten Offenlage 
 d) Beschluss zur Durchführung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Zunächst stellt Herr Dr. Naumann, Planer des begleitenden Stadtplanungsbüros Dr. 
Naumann, Architektur + Städtebau aus Bonn, den erarbeiteten Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung sowie den Bebauungsplanentwurf vor.  
BG Christian ergänzt, dass der vorliegende Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
mit Vertretern der Bezirksregierung Köln vorab abgestimmt wurde. Eine verbindliche 
Stellungnahme der Bezirksregierung wird jedoch erst im Zuge der erneuten Offenlage 
erwartet. 
 
Es werden Fragen zu verschiedenen Festsetzungen aufgeworfen, darunter die 
Möglichkeit des Entstehens eines Staffelgeschosses trotz maximaler 
Höhenfestsetzung, die Sicherung von PKW-Stellplätzen und die Errichtung eines 
zusätzlichen Bushaltepunktes. 
 
AM Schwarzenberger merkt an, dass der überplante Bereich in den Ausführungen von 
NEILA als ungeeignet für eine Bebauung gesehen wird. Im Nachgang der Sitzung hat 
die Verwaltung dies geprüft und teilt hierzu mit: 
 
Eine Teilfläche des im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 09-18 gelegenen Be-
reichs ist Bestandteil einer im Rahmen des NEILA-Projektes untersuchten Potenzial-
fläche. Diese Potenzialfläche umfasst Flächen westlich des Bebauungsplans sowie den 
westlichen Bereich des Bebauungsplans „Pflegeeinrichtung Wiesenau“. 
 
Die im NEILA-Projekt durchgeführte Eignungsbewertung stuft den von NEILA abge-
grenzten Bereich als „Wohnen B“ ein, womit der untersuchten Fläche keine Eignung 
für Wohnnutzung zugesprochen wurde. Dabei ist zu beachten, dass der westliche Teil 
der NEILA-Fläche durch eine Kompensationsfläche des Rhein-Sieg-Kreises natur-
schutzfachlich geprägt ist und somit für eine bauliche Entwicklung ausscheidet. In der 
parallel zum Bebauungsplan Wiesenau durchgeführten Änderung des Flächennut-
zungsplans wurde diese Nutzung nachvollzogen und festgelegt. Diese Teilfläche liegt 
außerhalb des Bebauungsplangebietes. 
 
Der im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegende Teil der NEILA-Fläche ist im 
Bebauungsplan nur zu einem untergeordneten Teil als Baufläche und zu 
überwiegendem Anteil als Grünfläche festgesetzt.  
Die im Rahmen von NEILA ermittelten weiteren Restriktionen wie z.B. Hangneigung 
sowie Schallschutz wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorhabenbezogen 



untersucht und konzeptionell geregelt. Weitere zusätzliche betroffene Kriterien sind 
nicht ersichtlich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Anmerkungen der Ausschussmitglieder als 
Stellungnahme in die erneute Offenlage einzubeziehen. Es wird folgender Beschluss 
gefasst: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt folgende Anmerkungen bzw. Fragen der 
Ausschussmitglieder im Rahmen der erneuten Offenlage zu prüfen und in die 
Abwägung der Stellungnahmen einzubeziehen: 
 

- Kann eine Festsetzung von 40 PKW-Stellplätzen erfolgen und somit von der 
gemäß Stellplatzsatzung geforderten Anzahl abgewichen werden? 

- Es sollen die bereits eingebrachten Hinweise des ADFC berücksichtigt werden 
(dieser Punkt wird auch im Zuge der Abwägung der Stellungnahme des ADFC 
bewertet) 

- Ist trotz der Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe in NHN sowie der 4-
Geschossigkeit noch ein zusätzliches Staffelgeschoss möglich? 

- Besteht die Möglichkeit, im Verlauf des Verfahrens eine Bushaltestelle im 
direkten Umfeld der Seniorenanlage einzurichten? 

- In welchem Umfang muss das geplante Flachdach begrünt werden, bzw. 
Photovoltaikanlagen errichtet werden? 

- Klärung der Haftungsfrage für den Fall, dass eine erhöhte Lärmbelastung 
aufgrund von reflektiertem Schall durch den Baukörper im Nachgang des 
Verfahrens festgestellt wird. 
 

 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
14 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anschließend erfolgt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren 
zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Sämtliche folgend aufgelistete Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie Nachbargemeinden erhoben keine Bedenken bzw. brachten keine 
abwägungsbedürftigen Stellungnahmen ein, die einen Beschluss erforderten.  
 
- Stadt Meckenheim 
- Stadt Remagen 
- Stadt Bonn 
- Amprion GmbH 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
- Wahnbachtalsperrenverband 
- Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen 
- Einzelhandelsverband 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 51 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 
- Vodafone NRW GmbH 
- Rhein-Sieg- Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
- ADFC Wachtberg 
- Gemeindewerke Wachtberg AöR 
- Fraunhofer FHR 
- Landesbetrieb Wald und Holz 
- Polizeipräsidium Bonn, Dir. Verkehr/Führungsstelle 
- Landesbetrieb Straßen NRW 
- Rhein-Sieg- Kreis, Bevölkerungsschutz - Brandschutzdienststelle 
 
Über die abwägungserheblichen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB beschließen die Ausschussmitglieder wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NW e.V. 
 
Schreiben vom 12.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Über die abwägungserheblichen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschließen die Ausschussmitglieder wie folgt: 
 
Bürger 1 
 
Schreiben vom 25.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bürger 2 
 
Schreiben vom 03.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bürger 3 
 
Schreiben vom 16.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
Bürger 4 
 
Schreiben vom 16.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. Den Anregungen wird nicht gefolgt.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bürger 5 bis 72 
 
Gleichlautende Schreiben, die während der Offenlage eingegangen sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anschließend erfolgt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10-18 „Seniorenwohnanlage Wiesenau“. 
 
Sämtliche folgend aufgelistete Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie Nachbargemeinden erhoben keine Bedenken bzw. brachten keine 
abwägungsbedürftigen Stellungnahmen ein, die einen Beschluss erforderten.  
 
- Stadt Meckenheim 
- Stadt Remagen 
- Stadt Bonn 
- Amprion GmbH 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
- Wahnbachtalsperrenverband 
- Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen 
- Einzelhandelsverband 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 51 
- Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 
- Vodafone NRW GmbH 
- Gemeindewerke Wachtberg AöR 
- Fraunhofer FHR 
- Landesbetrieb Wald und Holz 
- Polizeipräsidium Bonn, Dir. Verkehr/Führungsstelle 
- Landesbetrieb Straßen NRW 
- Rhein-Sieg- Kreis, Bevölkerungsschutz - Brandschutzdienststelle 
 
Über die abwägungserheblichen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB beschließen die Ausschussmitglieder wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NW e.V. 
 
Schreiben vom 12.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rhein-Sieg-Kreis 
 
Schreiben vom 24.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ADFC 
 
Schreiben vom 15.09.2021 und 15.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. Es wird festgelegt, dass Sichtfelder frei zu 
halten sind und beim Ausbau eine besondere Markierung des Radweges 
vorgenommen wird. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

15 - - 

 
 
Über die abwägungserheblichen Stellungnahmen zum Bebauungsplanverfahren im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschließen die 
Ausschussmitglieder wie folgt: 
 
Bürger 1 
 
Schreiben vom 25.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bürger 2 
 
Schreiben vom 03.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bürger 3 
 
Schreiben vom 16.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

  



Bürger 4 
 
Schreiben vom 16.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

  



Bürger 5 bis 72 
 
Gleichlautende Schreiben die während der Offenlage eingegangen sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Ziele der 
Gemeinde wird nicht vorgenommen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Über die Beschlussvorschläge der Verwaltung wird wie folgt abgestimmt: 
 
1) Der Planungsausschuss stimmt den in den Anlagen 1 und 2 der Sitzungsvor-
 lage vorgeschlagenen Stellungnahmen der Verwaltung zu den während der im 
 Rahmen des Parallelverfahrens gem. § 8 Abs. 3 BauGB frühzeitigen Bürger-
 beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
 hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 eingegangenen Anregungen zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
9 6 - 

 
 
2) Der Planungsausschuss stimmt dem Entwurf der 2. Änderung des Flächennut-
 zungsplanes (Anlage 3) sowie des Bebauungsplans Nr. 09-18 „Pflegeeinrich-
 tung Wiesenau“, Pech (Anlage 4) inklusive der örtlichen Bauvorschriften g
 emäß § 86 Abs. 2 BauO NRW und dem Begründungsentwurf zur 2. Flächen-
 nutzungsplanänderung (Anlage 6) sowie zum Bebauungsplanentwurf (Anlage 
 7) und den hierzu erstellten Umweltberichten (Anlage 8 und 9) zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
12 3 - 

 
 
3) Der Planungsausschuss beschließt, den geänderten Entwurf der 2. Änderung 
 des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans Nr. 09-18 „Pflegeeinrich-
 tung Wiesenau“, Pech gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut 
 für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
12 3 - 

 
 
4) Der Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange erneut durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
11 3 1 

 


